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Norm

B-VG Art7;

EStG 1988 §16 Abs1 Z4 lite;
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EStG 1988 §18 Abs3 Z2;

EStG 1988 §25 Abs1 Z3 litb;

EStG 1988 §4 Abs4 Z1 litb;
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Rechtssatz

Da die den Pensionen vergleichbaren Bezüge aus Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der

selbständig Erwerbstätigen zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zählen, ist die steuerliche

Berücksichtigung der Beitragzahlungen von Verfassungs wegen geboten, weil sich die fehlende steuerliche

Berücksichtigung von zu steuerp@ichtigen Einnahmen führenden Ausgaben als dem Sachlichkeitsgebot widerstreitend

erweist (Hinweis E VfGH 30. Juni 1984, G 101/84). In verfassungskonformer Interpretation des § 18 Abs 1 Z 2 und Abs 3

Z 2 EStG sind daher die auf eine liebhabereihaft betriebene freiberu@iche Tätigkeit zurückzuführenden P@ichtbeiträge

an Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig Erwerbstätigen, soweit diese

Beiträge in der Folge zu pensionsartigen Bezügen führen werden, als der freiwilligen Weiterversicherung in der

gesetzlichen Pensionsversicherung vergleichbare Beiträge anzusehen. Aus der Sicht des Einkommensteuerrechts

kommt im Falle von Liebhaberei den "P@ichtbeiträgen" das Element der Freiwilligkeit zu. Die Beiträge führen daher,

soweit sie nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind, zu Sonderausgaben.
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